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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1986

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §35 Abs3;

Rechtssatz

Wenn ein Steuerberater als "Vollmachtnehmer" eine Vollmacht nicht eigenhändig mitunterfertigt, sondern diese

allenfalls lediglich mit dem Abdruck seiner Unterschriftenstampiglie versehen ist, so wird schon dadurch dem

Erfordernis der "Mitunterfertigung" im Sinne des § 35 Abs 3 ASVG nicht entsprochen (Hinweis E 27.9.1974 194/74).
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